
LA0OS undEs 1bt eın vorherbestimmtes Mysterium Babels Wır erkennen die Welt Jediglich
Kolmonia (1USdurch die be1 der er  ene Sprache daher die ursprüngliche orthodoxerBedeutung des es „Nation” Aufiserhalb dieser Grenze, die N1IC LLUT das Sichthistorische DeEIN, sondern auch selne Fähigkeit ZU Anderssein estimmt, VeEeI -

SCAHAW1INdEe der Mensch und öst sich 1n der Verweltlichung auf.
Volk, Person, Communio diesem Schnittpunkt der Identität und des Marktes,
des Geistlichen und der Barbarel; Ooder einfacher VOIl en und Tod IHUSS sich
die Welt aussetzen Es cheint eifelhaft, dass dies 1n ihrem Jetzıgen Zustand
ohne das hristentum, se1 orthodox oder NC gelingen könnte Es cheint
eifelhaft, ob das Christentum, sSEe1 orthodox oder nicht, 1n selinem Jetzıgen
Zustand €e1 helfen kann DIie Geschichte ist insoifern Heilsgeschichte, als
das, Was 1n 1nr Geheimnisvollem geschie unvorhersehbar, uınerwartet und
unerhört ist. (GJeWISS ist alleın, dass die universelle emokratie das ngsten der
Völker N1IC ersetzen INnag. Der ©  ge e1s allein bleibt Herr der ahrheit

Enzyklika der Patriarchen VOI Konstantinopel, Alexandreia, Antiocheia und Jerusalem miıt
Bischöfen ihrer Synoden als aps Pius L ziert ach Nikolaus 'hon (He.)

OQuellenbuch ZUT Geschichte der Orthodoxen Kirche, ITner 1983, AMN
Gilbert agTron, mpereur et pretre. Etude SUr le cesaropapisme, Parıs 1996
Ikonenfreundlich, 1mM egensa' den SOR. Ikonoklasten; Anm

AÄAus dem Französischen übersetzt VOIl Uwe eCc

Fruhneuzeıtlıiıche protestantische
Grundlagen der Demokratie

Johnß\/itteW
Seiner Herkunfit ach edeute der eg2T1 emokratie soviel WIe „Herrschait“
(Rratein) des „Volkes“ emos) Bel YENAUCTEN Hinsehen erwelst sich die emo-
kratie allerdings als eın Verschnitt Aaus ınterschiedlichen sozlalen, politischen
und gesetzlichen een und Institutionen emokratie beinhaltet die der
Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, des uralısmus, der Toleranz und der
Privatsphäre. DIie Regierungsgewalt ist eingeschränkt, für alle zugänglic. und
VON allen ählbar Typischerweise verfügt die Demokratie ber e1iNe Verfassung
und eine Charta der bürgerlichen und politischen Freiheiten, ein System der



Demokratie Volksvertretung, der ONTrolie und des politischen Gleichgewichts und ber
und gyarantierte erlahrensrechte bel zivilen und strairechtlichen Prozessen. Au

cnNristliche erdem bekennt sich die emokratıe unter anderem Mehrheitsregierung undesC. ich te
Minderheitenschutz, regelmälßigen allgemeinen politischen Wahlen,
lich ınterstützter Biıldung und sozlalen Wohlfahrtsprogrammen SOWIE Z

Schutz und Z Örderung VON Privateigentum und Mar  schafit Dennoch hat
die emokratie keine verbindlıche kKorm Es 1bt eute weltweit ıutzende VOIl

emokratien, und S1Ee alle aben die elementaren demokratischen een und
Institutionen ın eine groißse Vielfalt politischer kFormen
emokratische een und Institutionen en 1 esten eine lange TAadıl1on
Klassische griechische und römische chriftsteller wI1e Aristoteles und Cicero
aben die emokratue der Monarchie und der stTokratje gegenübergestellt, und
ihre rörterungen wurden VOIl Dutzenden mittelalterlicher und irühneuzeitlicher
atholischer Autoren auigegrifnien und weiteren:  cCkelt Kleine Gemeinschaften
Ww1e die griechische Polis, das mittelalterliche oster, die irühneuzeitliche Zunit
und die koloniale jedlung praktizierten alle uınterschiedliche kFormen der direk
ten Demokratie Gesetzesdokumente VO  Z Mailänder Edikt 15 bis hin Z

Peoetition f Right 1628) thematisierten die Freiheiten, Rechte und Privlegien der
Bevölkerung. Bis A IAun:jedoch handelte sich bel diesen Fällen
VOIN emokratie zufällige Einzelerscheinungen. Staat und Kirche des Westens
WaäaTelnNn VOIl monarchischen und arıstokratischen taatstheorien und eglerungs-
iormen beherrscht Erst 1n der Irühen Neuzeit entwickelte sich die emokratıie
eliner Theorie 1 eigentlichen Sinne und einer zivilen eglerungs- und soOzlalen
Organisationsiorm.

Dıe protestantische Reformation

DIie protestantische eformation des ahrhunderts einer der talysato-
T1eN die cklung der politischen emokratie 1 euzeıtlichen esten
ıuıch WEn keiner der ührenden protestantischen Reformatoren tür die emo-
kratie als solche eintrat, wimmelte 1n ihrer eologie VOIl emokratıi
schen Elementen on der egınn der Reiformation ein lauter Ruf nach
Freiheit Freiheit des 1iNdıv1duellen Gewlssens VOIl katholischem Kirchenrecht
und klerikaler ontrole, reihner der politischen Amtsinhaber VOIl kirchlicher
acC und kirchlichen Privulegien, Freiheit des rtlichen Klerus VON der entralen
Herrschaft und den Geldeintreibern des Papstes „Freiheit des hristenmen-
schen“ der gemeinsame Ruf der irühen eiormation Durch artın Luther
ermutigt, der 1517 se1ine Thesen anschlug und 1520 die Kirchengesetzbücher
verbrannte,prdie ührenden Reformatoren die Gesetze und AÄAutorntäten
der mittelalterlichen Kirche 1n noch nN1e dagewesener und drängten aul
adikale pOo  SC  € Reformen auf der Grundlage der protestantischen 'Theo
logle
Miıt der Reformation TAaC die Einheit der abendländischen Christenheit



Frühneuzelıt-endgültig aıuseinander. DIie Voraussetzungen tür das moderne westliche System
ICdes politischen und relig1ösen Urallsmus WaäaTel YESC  en BG eliormation
protestan-eendete die politische Herrschafit der klerikalen eNorden und des en tischerechts und STAattete somıiıt die zivilen Autoritäten und das Bürgerrecht mı1t GrundlagenMachtbefugnissen Aaus DIie Reiformation eendete den 11Ma des körperschaft- der

en hristentums und legte Gewicht auft die Rolle des Einzelnen 1n der Demokratie
Heilsökonomie und auf die 1INdıvyvıduellen Rechte, die Sich daraus ergaben.
TalleI, Täuier und Calvinisten prägten die drel1 wichtigsten politischen Modelle
des rotestantismus, die die späteren demokratischen Entwicklungen VON

Bedeutung se1ın sollten

Lutheraner
DIie Iutherische eformation machte den christlichen Glauben einer err1torl1a:
len Angelegenhei und gyab dem örtlichen sTlıchen aglstra' deutlich orößere
DO  SC  € c uther ersetzte die mittelalterliche 7/we!l.  chwerter-Theorie
durch sSe1INe C Zwe1i-Reiche-Lehre Die „Uunsichtbare“ Kirche des mmlischen
Königreichs, selne Argumentation, elNe vollkommene Gemeinschaft der
Heiligen, die alle 1n gyleicher Würde VOT Gott S  en, vollkommene hristliche
Freiheit und ihre inge 1n Übereinstimmung mı1t dem vangelium
regelten. DIie „Sichtbare” Kirche die
565 irdischen Reichs dagegen umtass-

Der UTOrte (  ZE und Sünder yleichermalsen.
Ihre Mitglieder en benfalls d1i r.Jur. John WNıtte Jun. sSTugIierte der Harvard Law Schoo!

und Ist nhaber des Jonas-Robitscher-Lehrstunls für EeC)rekt VOT Gott und benfalls
Gewissensfreiheit eINSC  efslic der und Fthik und Direktor des Forschungszentrums für(

und Religion der Emory-Universität. SeIne Spezialgebie-Freiheit, die S1IC.  are Kirche VOI- fe Sind kKechtsgeschichte, ereC: und kehgionsfreinelt. Fr
lassen. S1e hatten autserdem ugang hat n Nordamerika, Westeuropag, Israe! und Südafrıka
ZUT volkssprachlichen Übersetzung Vorlesungen gehalten und wichtige Konferenzen geleitet.
der Heiligen Schrift, größerer Be Neunmal wurde Von den Jurastudenten der Emory-
telligung der Liturgle und We1l- Universita zu  Z Most Outstandiıng Professor („herausra-

gendsten Professor”) gewählt und ist für seIne Forschungs-terreichender Mitsprache 1n der
chenleitung. Doch anders als die und Lehrtätigkeit mit renommierten Preisen ausgezeichnet

worden. /ahlreiche Veröffentlichungen, Relgi0usS1IC  are Kirche TauchnNte die ichtba: Human Rıghts In Global Perspective, Bde (1996)
Kirche sowohl das vangelium als Religion and the AÄAmerican Constitutional Fxperiment

auch das menschliche Gesetz, die Auffl/. 1aw and Protestantism Ihe ega
Bezlehungen ihrer Mitglieder Gott Teachings of the utheran Reformation (2002} G0d'’'s Joust,
und ihren itgläubigen rege 0d’'s Justice Law and Religion n Western History (2006).

Anschrift: Emory Law School, 71307 Chfton Road, Atlanta,Der Klerus mMusSsSTe das vangelium
anwenden, und der agıstra mMusste Georgia UJSAÄ F-Maiıil. jwitte @law.emory.edu.
das Gesetz wenden.
Luther bestand arauf, dass die Kürche keine DO.  SC.  € oder gyesetzliche UTOr11a
sSe1IN durfte DIie Kirche hatte eın Schwerrt, keine urisdiktion, keine Verantwor:
Lung für die Führung der politischen oder rechtlichen Tagesgeschäite. /war
mussten kirchliche Amtsträger und Theologen autmerksam SEe1IN, denn S1e en



Demokratie dem Magistrat WwI1e auch den Untertanen das (Jeset7z es verkünden und
und

christliche
mussten nach der Propheten auch Ungerechtigkeit und Iyrannel
Stellung beziehen. Doch die Ormale rechtliche UTtOrTLa lag beim Staat und N1CGeschich
bei der Kirche, beim Magistrat und ME beim Klerus.
uther und se1lne Anhänger betrachteten den rtlichen aglstra' als Gottes
Stellvertreter, der dazuenWi das Naturrecht auszuarbeiten und 1n selnem
lokalen Bereich die göttliche Gerechtigkeit widerzuspiegeln. DIie este ue und
ZusammenfTassung des Naturrechts WäaTell die Zehn (Jebote und ihre uslegung 1n
den moralischen Grundsätzen der Der Magistrat Aaus diesen gemel-
NnenNn Prinziıpien des Naturrechts spezilische orschriften des MEeENSC  en
Rechts abzuleiten, die den lokalen Gegebenheiten entsprachen. Luther und Sse1INe
Anhänger betrachteten den rtlichen Magistrat überdies als „Landesvater”. Er
mMusste für sSe1INe politischen Untertanen SOIg WIeEe für Se1INEe eigenen nder, und
se1ine politischen Untertanen mussten iıhn „ehren“ WIe ihren ater. Wie ein
liebevoller ater der agıstra den HFrieden ewahren und die Person,
das igentum und den Ruf selner Ntertanen schützen. Er mMusste seiINne
Nntertanen davon abhalten, sich selbst ÜUTC Trunkenheit, Völkerei, Glücksspiel,
Prostitution und andere ster chaden Er mMusste MC den Wohl:
tätigkeitsionds, das öffentliche Armenhaus und das STAaAatlıche Sterbehaus die
Versorgung selner Nntertanen EW  eisten. Er musste S1€e Urc die öffentliche
chule, die öffentliche Bibliothek und die OHNenNtliıche ednertribüne en LEr
hatte ihre spirıtuellen Bedürinisse beirledigen, indem den Dienst der Orts
kirche unterstiu und HRC zivile Rechte Gottesdiens und den
Kirchenbesuch und die etelligung örderte
Diese zweigesichtige etapher tür den christlichen Magistrat erhabener Stell.
vertreter es und eDbDender ater der rtlichen Gemeinde {ür die
nächsten drei ahrhunderte die rundlage der lutherischen olitiktheorie
sche UTOrTA ihrem Ursprung ach o  C aber 1n ihrem en irdisch
S1e brachte sowohl es hartes Urteil die un als auch seine zärtliche
Barmherzigkeit gegenüber den Sündern ZU Ausdruck S1e verkörperte das
Gesetz es, aber auch das Überlieferungsgut der rtlichen Gemeinde. S1ie hing
1 ihrer prophetischen Ausrichtung VON der Kirche ab, aber 1n der Rechtspre-
chung vollkommen ihre getreten Für sich könnte jede der
beiden etaphern tür den stilıchen Magistrat als Rezept tyrannischen
Missbrauch oder taatliche Bevormundung interpretiert werden. Doch ZUSAINMEN

gyaben die beiden etaphern Luther und seinen Anhängern die zentralen Be
STandteıle eiINes hristlichen Republikanismus und eInes eben erst autkeimenden
christlichen Wohlfahrtsstaates die Han:  Q
Folgerichtig ersetzten die Iutherischen agıstrate 1 iIirühneuzel  chen Deutsch
land und 1n kandınavien das traditionelle katholische Kirchenrecht 1106 HC6

Iutherische Bürgerrechte ber Religionslehre und Gottesdienst, Kirchenverwal
tung und Supervislon, Ehe und Familienleben, Bildung und Armen  @; öffent.
liche oral und Ördnung für das eweilige örtliche (jemeinwesen. 1ele dieser
lokalen Iutherischen Gesetzesreformen sich konstitutionell auf den 1



Frieden VON ugsburg 188 yarantıerten und 1 Wes  SsSchen Frieden 1648) Frühneuzelt-
ICbestätigten TUuNdSatz CUIUS req10, 211US eligio Dieser TUuNdsSatz gyab jedem

örtlichen agıstra die efugnis, MC bürgerliche Gesetze 1n selinem (Jemeıln- protestan-
tische

die ANZCINCSSCHCH Hormen für Religionslehre, Gottesdienst, Liturgle, Grundlagen
Wo.  ätigkei und Bildung etablieren wobel Andersgläubigen das eC der

Demokratiegyarantiert wurde, ihre Gottesdienste zuhause feiern und auch ihre er
priva' erziehen oder das (jemeinwesen ın Frieden verlassen. Diese C®

konstitutionelle Politik machte den deutschen Teil des Heiligen Römischen
Reichs miı1t selnen ber 35() Staaten einem wahren El Dorado des relig1lösen
und politischen Iuralismus

Täufer
Im egensa den utheranern etzten sich Täufer WIe Jakob Hutter, eter
eman, Menno Simons uınd andere dafür e1N, den erlösten Bereich VOIl Religion
undCund den YE  enen Bereich VOIl Politik und Staat STIL auseinander-
ıhalten In ihrem abschließenden Schleitheimer Bekenntnis sprachen sich die
Täuiter für e1INe Rückkehr den gemeinschaftlichen Idealen des Neuen esta
mMents und den askeUuschen rundsätzen der apostolischen Kirche AaUus

erfielen die Täufer 1n verschiedene Gruppen M1S. eutsche Brü
der, utterer, Mennoniten, Schweizerer und andere. inıge dieser Splitter-

VOT allem jejenigen, die sich der TAdıllon des Deutschen Thomas
Müntzer verpilichtet hlten WAäarTell politisch ra| oder utopistisch. Doch bis
Z Ende des 16 ahrhunderts hatten sich die meılsten Täufergemeinden
christlichen deparatıstenen
AÄAus Gründen der Askese sich die Täufer VO  Z bürgerlichen en 1n kleine,
autarke und äußerst demokratis relig1öse Gemeinschaften zurück. en
solche Gemeinschaften oTOIS oder uneinheıitlich, ildeten S1Ee gezielt Kolo
nıen, wodurch S1e sich etztlich VON Russland ach Ylan: und VOIl dort b1IS die
äufßersten en VOIl Nordame ausbreiteten. Diese Gemeinschaifiten wurden
intern 1G SC rundsätze WIe Jüngerschait, Einfachheit, Nächstenliebe
und Wehrlosigkeit reg1e Was Gottesdienst, Liturgle, Ordnung, Ernährung,
Kleidung und Bildung betraf, chuifen S1Ee sich ihre eigenen, nNnternen Maisstäbe
Ihre nneren Angelegenheiten 1n Fragen VOIl Kıgentum, erträgen, andel, Ehe
und Erbe regelten S1e ohne Berufung auft das taatlıche Gesetz
Der Staat tür die meılsten Täufer ein Teil der gEC  enen Welt, der
möglichs Aaus dem Weg gehen \WOoO die chöpfung Gottes einst
vollkommen BCWESCI Wi  9 wurde die Welt 1U VOIl der un beherrscht und

mı1t der ollkommenheıit sul und den äglichen Belangen des Christ
gyläubigen nichts mehr tun Gott der Welt rlaubt überleben, indem

STAaatlıche Magistrate estimmte, die eIu WAarTEell, Zwang und EW AaUu$S-

zuüben, eın Mindestmalils Ordnung und Frieden aufrechtzuerhalten Des
halb en die Christen den politischen Autoritäten gehorchen, sofern die
Schritft dies vorschrieb, WwI1e z beim Zahlen VOIl Steuern oder der Registrie
rung VOI igentum der Doch eine 1Vve eteiligung 1n und eine



Demokratie Interaktion m1t der Welt WäaTliell tür S1e ausgeschlossen. Die hesten Täufiter der
und

CNhristliche
Neuzeıt Waren azıllsten und en sich er verlachen, verbannen oderä
als aktıv einem Kriıeg teilzunehmen DIie meıisten Täufer ehnten überdies ab,Geschichte
Eide schwören oder sich politischen Wahlen, zivilen Rechtsstreitigkeiten
oder bürgerlichen Hesten und Veranstaltungen eteilligen. Diese nelgung
gegenüber politischen und bürgerlichen Aktivitäten OSTe VOI katholischer WIe
auch protestantischer e1te olt eitige Repressalien aus Bıis 1NSs 18un
en die Täufer immer wieder unter erbitterten Verfolgungswellen leiden
UZ dieser anfänglichen Unbelie  eit eTrWIeSsS sich der theologische Separatıs
INUS der Täufifer eitz als einflussreichee 1mM Hinblick auf spätere Argu
mente der westlichen Politik für die 1rennung VOIll Kirche und Staat und für den
Schutz der bürgerlichen und relig1ösen Freiheit VOIl Minderheiten Ebenso wich
Ug tür die späteren politischen Entwicklungen die NnEeUeEe Lehre der Erwachse
nentaufte. Diese Lehre verlieh der relig1ösen Willensentscheidung nNnter
SC traditionellen Theorien, die den Glauben auf Geburtsrecht oder
Prädestination ırückführten einen Stellenwert In der Täufertheologie

das erwachsene Individuum dazu aufgerufen, sich 1n elıner bewussten und
gewissenhaiten für den Glauben entscheiden, oder, 1mM Bild
bleiben, die Trennwand zwischen der gE  enen Welt und dem e1iICc der Religion

überwinden, der ollkommenheıt Christi eilzuhaben Spätere EUTO-

päische und nordamerikanische Freikirchler verwandelten diese grundlegende
Metapher 1n e1nNe MaC Plattiorm der Gewissensireiheit und Ireien Re
liıg1onsausübung cht 1Ur Christen, sondern eiz Iür alle irlediertigen
Gläubigen.

Calvınısten
I3G calvinistische Reiormation schlug einen Kurs e1N, der zwischen dem Erast]la:
N1ISMUS der Lutheraner, die die Kirche dem Staat unterordneten, und dem asketi
schen NSa der Täufifer verliel, die die Kirche VON S und Gesellschaft
ernzuhalten ıchten Wiıe die Lutheraner estanden die Calvinisten araul, dass
jede Gemeinde en unverkennbar christliches Gemeinwesen sSe1INn hatte,
das den allgemeinen rundsätzen des aturrechts und aus diesen detail
lierte positive Gesetze relig1öser TaxIls, In  ung des Sabbat, öffentlicher
Moral. Ehe und Familienleben, sozlalerohl oNlientlicher Bildung 1La el
tete Wiıe die Täu{ifer estanden die Calviınisten auft der grundlegenden Irennung
der Amter und derelVON Kıirche und Staat und überlieisen der rche, sich
1n Fragen VOINl Lehre und Liturgle, Gemeindestruktur und igentum ohne Einm:i-
schung VOILl Seiten des Staates selbst verwalten Doch anders als el der

genannten Gruppen estanden die Calvinisten araul, dass kirchliche und
STAaAatlıche Amtsträger be1 der Schaffiung des rtlichen hristlichen (Gemeinwesens
und der Formung des christlichen Bürgers Hand 1n Hand arbeiten sollten
Ausgehend VOIl den Schriften des Genier eformators Johannes Calvın etonten
die Calvinisten den erzieherischen Nutzen des Natur und des positiven Rechts
DIie Lutheraner unterstrıiıchen den bürgerlichen und theologischen Nutzen des



Naturrechts Sünder VOIl ihren sündigen Exzessen abzubringen und S1Ee Z Reue Frühneuzelt-
ICbewegen Die Calvinisten en aufßerdem den erzieherischen Nutzen des
protestan-Naturrechts hervor: den Menschen sowohl den Buchstaben als auch den e1s tische

des Gesetzes, sowohl die bürgerliche oral menschlicher als auch die Grundlagen
spirituelle oral hristlichen TreDenNs vermitteln. en! die Iutherischen der

DemokratieAnhänger VOIl Philip Melanchthon diesen erzieherischen Aspekt des aturrechts
ın ihre eologie m1t auigenommen hatten, machten die Calvinisten ihn überdies

einem wesentlichen Bestandteil ihrer Politik Des Weıiıteren vertraten S1e die
Ansicht, dass N1IC LLUT das Naturrecht 6S, sondern auch das positive eC
des Staates diesen dreitachen bürgerlichen, thgo ogischen und erzieherischen
WeC ertfüllen konnte
uch die juristische Rolle der Kirche be1 der Reglerung elines hristlichen Ge
meinwesens eTtonten die Calvinisten stärker als andere Protestanten DIie
LAalleTt der en Generation überließen den Bereich des Gesetzes weitestgehend
dem hristlichen Magistrat. Bel den Täufern spielte die Kıirche 1 Hinblick auft die
Gesetze eine wichtige Rolle, die sich jedoch auf die ireiwilligen Mitglieder der
asketisch zurückgezogenen christlichen Gemeinschafit erstreckte DIie V1IN1IS
ten dagegen bezogen die Amtsträger der Ortskirche 1re 1n die Gesetzesvo
streckung {ür das gesamte (jemeinwesen mı1t CIn ohne auft ihre Ver
bindung Z Kirche Rücksicht nehmen. In V1INS Gen{i nel diese pDO  SC  €
erantwortung der Kirche weitgehend dem Konsistorium Z  y einer yewählten
Körperschaft Aaus bürgerlichen und relig1ösen strägern, die ursprünglich tür
die Rechtsprechung 1 den Bereichen Ehe und Familie, Wohltätigkeit und sozlale

Gottesdiens und öffentliche oral uständig WaTell Be1l den meılsten
der späteren Calvinisten den iranzösischen Hugenotten, den holländischen
Pıetisten, den schottischen Pres  erlanern, den deutschen Reiformierten SOWI1e
den englischen und amerikanischen Puritanern wurde dieses Genier Konsıistor1-

1n eın Gremium Aaus Pastoren, Altesten, Diakonen und ehrern umgewandelt,
das die jeweilige örtliche Kirchengemeinde eitete und welteren Bereich des
christlichen (Gemeinwesens eine weni1ger strukturierte DO.  SC  e und juristische
Rolle spielte. Dennoch der Klerus och immer oroßen Einiluss, WeNn

darum ZINg, die Magistrate nblick auf das ositiıve eC der Ortsgemein-
de eraten DIie enund ihre Konsistorjien WaäaTiell überdies 1mM Allge
meıliınen autonom, Was die rganisation ihrer eigenen Lehre, Liturgle, Wohl
tätigkeit, Gemeinde und des Eigentums SOWIE die Verhängung VOIl CNenstra:
fen ihre Mitglieder betral.
In der Theorie und ederung ihrer Kirche kombinlerten die Calvinisten rechts
taatliche und demokratische Prinzıpien m1t dem TUNdASAaTZz der spirituellen
Freiheit Erstens verlangten S1e Respekt VOI der innerkirchlichen Rechtsstaat
lichkeit Sie arbeiteten etaillierte Gesetze aus, die die chlichen ehren und
Disziplinarmaißnahmen, die Rechte und Pflichten ihrer Amtsträger und Gemein-
demitglieder SOWI1e die Verfahrensweisen und Methoden der Konsistorlalgerichte
iestlegten. Damıt die Kirche VOT Eingriffen durch das staatliche ese und
VOT eränderungen den Verhältnissen ihnrer Mitglieder geschützt. Der ITmMeSs-



Demokratie sensspielraum der 1IrC  en Amtsträger escAHhran. DIie Gemeindemitglie-
und

chrıistliche
der kannten ihre spirituellen Pilichten Wenn 1NEUEC Regeln erlassen werden
sollten, wurden S1e iskutiert, öffentlich verkündet und bekannt gemacht AngeEeSCNHIC te
legenheiten, die einer Überprüfung bedurften, wurden dem Konsistornum e..
Jegt Parteien, die Fälle verhandeln a  en, schöpften ZUuUerst alle kirchenrecht:
en Möglichkeiten dusS, ehe S1e sich die StTaatlıchen eNorden wandten
/weitens verlangten die Calvinisten Respekt VOT dem innerkirchlichen emokratı
schen Prozess. Kirchliche Amtsträger mussten VON der Gemeinde, elegierte Tür
die Kirchensynoden VOIl ihren Kollegen EW werden. DIie en sollten
regelmälßige Gemeindeversammlungen abhalten und Mitgliedern, die en!
mahl eilnahmen, Gelegenhei gyeben, ihre Belange äußern und ihre nsprüche
geltend machen. Dieser demokratische Prozess SeTzZTte die Bereitschafit VOIAdUS,
eränderungen 1n Lehre Liturgle und Gemeindestruktur vorzunehmen, N6

Sichtweisen und Einsichten umzusetzen, Fehltritte und Missbrauch VON Seiten
derer korrigieren und sich VOINl een und Institutionen verabschie-
den, deren Nutzen und Wahrhaftigkeit nie änger EW  eistet Drittens
verlangten die Calvinisten Respekt VOI der innerkirchlichen reıiner Den christli
chen Gläubigen SO ireistehen, 1n die Kirche e1IN- oder Aaus auszutreten,
der Kirche ohne UTC VOI physischem Zwang und erTolgung anzugehören,
ohne Kurcht VOT politischen Repressalien Versammlungen aDzZ  en, es
dienst jeiern, eten und die Sakramente empfangen; ferner SO
ihnen Ireistehen, ihre RC  en Amtsträger wählen, Fragen des aubDens
und der iszıplın debattieren und erörtern und SC die Adiaphora,
also Glaubensdinge, die 1n ihrem eigenen Ermessen agen, ohne unzumutbare
gyesetzliche undureEinschränkungen andhaben
Diese drel grundlegenden ekklesiologischen Prinziıpien orifien ineinander,
eiorm und OÖrdnung gleicherm  en EW  eisten. DIie demokratischen Pro

sorgten dass die Rechtsstaatlichkeit keine verknöcherte und tmo
dische OdOX1e begünstigte DIie Rechtsstaatlichkeit wiederum sorgte
dass das demokratische Prinzıp keinen Glauben egünstigte, der VOIL kurzlebigen
Modeerscheinungen und öffentlichen Meinungen beeinflusst wurde Und die indi-
viduelle Freiheit ven  e  © dass die körperschaftliche Leitungsiorm und die
demokratischen Prinzıpien ZUrE 1yranneı1ı gyegenüber spirıtuellen Minderheiten
en Zusammengenommen versetzten diese Grundsätze die Kirche 1n die
Lage, ein auerhafites Gleichgewicht zwischen eC und Freiheıit, Struktur und
elst, OÖrdnung und Innovatıon, Dogma und Adiaphoron schaffen emen
S1e den Z ‘Te1l weIlt verstreuten calvınistischen Gemeinden, sich eiıner Vielfalt
VOIL rtlichen Gegebenheiten aNnNZUDASSCH und einzugliedern SOWIe örtliche SPIM-
ue und urelle Besonderheiten übernehmen und verinnerlichen, ohne
den Kern ihrer relig1ösen Identität verlieren. Diese integrative chentheorie,
die rechtsstaatliche Prinzıplen, demokratische Prozesse und individuelle Freiheit
mıteinander kombinierte, natürlich uswirkungen auf den Staat, den die
späteren Calvinisten und andere Protestanten daraus entwickelten



Frühneuzeıt-Dıe polıtische Radıkalisierung des Protestantismus lıche
protestan-DIie relig1öse erfolgung und die Religionskriege des späteren 16 und tische

hunderts en die Protestanten dazıl, die adikalen demokratischen Inhalte Grundlagen
dieser irühen theologischen Ansıiıchten herauszuarbeiten und die ersten demokra: der
tischen Revolutionen der westlichen Welt herbeizu  en In den 1540er und Demokratie
1550er Jahren versuchte Kalser Karl die Erlasse des Irnenter Konzils
miıt Kriıeg und Belagerung ın den Iutherischen Staaten des Heiligen Römischen
Reichs urchzusetzen In den 1560ern und 1570ern versuchte die iranzösische
Krone den anbrandenden Calvinismus niederzuhalten, Was 1572 1n der Barbare1
der artholomäusnach o1pfelte: In einem ONa‘ der Grausamkeit wurden
ungefähr 100.000 Protestanten gyetötet In den 1570er und 1580ern entiesselte
die spanische Monarchie die entsetizliche Inquisition 1n den Niederlanden, der
weiıtere 100.000 ProtestantenZ pier elien In der zweıten Dekade und 1n den
DreißigerjJahren des I7 ahrhunderts en die englischen Monarchen Säu
erungsaktionen unter Abweichlern 1n der Kirche VOIlL England durch und vertrlie-
ben die Protestanten Zehntausenden Aaus dem Önigreich. In Reaktion aul
jeden dieser Übergriffe rhoben sich unzählige Protestanten und insbesondere
Calvinisten, sich diese 1yrannen ZUT Wehr setzen, die ihre NAatUur-
en und verfassungsmäßigen Rechte miıten traten
Kın Ausgangspunkt tür die autkommenden protestantischen Theorien ber eiINe
demokratische Revolution die allgemeine protestantische Anthropologie, der:
zufolge der Mensch heilig und sündig zugleic. 1St Simul IUStUS ef DeCCcalor,
miıt Luthers Orme Einerseits Sind alle Menschen ach dem
Gottes XESC  en und en den gyleichen ugang Gott Jede Person hat eine
besondere Berufung VOIl Gott, die VOIl ihrer Würde her aber den erufungen aller
anderen Personen gyleichkommt. er 1st ein Prophet, Prijester und Önig und ın
der Gemeinschaft dafür verantwortlich, ermahnen, dienen und leiten
er ISt iolglich miıt der natürlichen Freiheit ausgestattet, eben, ylauben
und Gott und dem ACcCNAsten dienen. er ist berechtigt, die Schritft 1n selner
Sprache lesen: jeder hat en eCc auft Bildung und Berufsausübung. Anderer
se1ts Sind alle Menschen VOI atur Aaus Sünder Sie brauchen die Einschrän-
kungen des moralischen und bürgerlichen Gesetzes, das S1€e VO  = Laster ern
ten und ZA1T. Tugend hinführen soll S1e brauchen die Gemeinschaft der anderen,
die S1e ermahnen, ihnen dienen und S1e m1t dem Gesetz und m1t 1e lenken

S1INd die Menschen VOI atur Aaus yemeinschaiftliche Geschöpte, die KHamı
lien, chen, Schulen und anderen Vereinigungen angehören. Solche Vereinl1-

die VOIL Gott gewollt und durch menschliche Übereinkünfte eingerichtet
und bei Gott beschworen werden sSind wesentlich, damıt das Individuum gedel
hen und der Staat fun  on]ı]eren kann
Im späteren 16 und 1mM Z Jahrhundert begannen verschiedene protestantische
Gruppen 1n uropa und SC auch 1n den nordamerikanischen Kolonien
Adaus dieser irühen protestantischen eolog1e eine demokratische Theorie
en  en Die protestantische eologie der Person wurde 1n die HOorm einer



Demokratie demokratischen Gesellschaftstheorie Weil VOT Gott alle Menschen
und

CNrıistliche gyleich Sind, IMUuSSeN S1e uch VOT es politischen ertretern 1 Staat gyleich
SeIN. Weil Gott alle Personen mı1t natürlichen Freiheiten des Lebens und desGeschich Te
aubDens ausgestattet hat, 1IUUSS der Staat ihnen dementsprechende bürgerliche
Freiheiten yarantıeren. Weil (G0tt alle Personen dazu berufen hat, Propheten,
Priester und Önıge se1IN, IU USS der Staat ihnen die Freiheit gyarantıeren, 1n der
Gemeinschafit das Wort ergreifen, Gottesdiens feiern und Leitungsfiunktio-
NneN übernehmen. Weıil Gott die Menschen als sozlale Geschöpfe YESC  en
hat, 11 USS der Staat eine Vielfalt soz1laler Einrichtungen und Namenthlc die
Kirche, die chule und die Familie fördern DIie protestantische eologie der
Bundesgenossenschaften wurde 1n die Horm eliner demokratischen Verlassungs
theorile Gesellsc  en und Staaten mussten sich auft willentlich nieder
geschriebene Bündnisse, Verträge oder Konstitutionen gründen, wobeli die Par
telen VOT Gott und voreinander einen Eid auf dieses beiderseitige Ründnis leiste
ten DIiese Gründungsdokumente beschreiben die und Werte der Gemein-
schait, definieren die Rechte und erantwortungen der ürger und egen die
AaC und die OrrecNnNTte der Amtsträger fest Die protestantische eologie der
UunN! wurde 1n die Korm einer demokratischen olıtıktheorie Das
DO.  SC  e Amt mMUuSste die angeborene Sündhaitigkeit des politischen
Amtsträgers geschützt werden. DIie A musste unter der Exekutive, der
Legislative und der Judikative auigeteilt werden, die einander selbst ontrollle
I0>  S DIie Amtsinhaber mussten auf egrenzte Zeit 1n ihre Amter YEW werden.
DIie Gesetze mussten eindeutig kodifiziert, Ermessenssplielraum und Billigkeit
Zrun  C überprült werden. Wenn die Amtsträger AÄAmt missbrauchten, LUUSS-

te ihnen der Gehorsam verweigert werden: WE S1IE 1n ihrem Amtsmissbrauc
ortfuhren, mussten S1e notfalls miıt Waliengewalt ihres mtes nthoben werden.
Diese demokratischen een der Protestanten gehörten den treibenden
Kräften bel den evolten der Lutheraner 1n agdeburg, der iranzösischen Huge
notten, der holländischen 1etisten und der SCHOTUSCHNEN Pres  erlaner
ihre monarchischen Unterdrücker späteren 16un: die tische
Dokumente Ww1e das Magdeburger ekenntnis die Vindicae Contra yran
NOS 159 die aager Selbständigkeitserklärung 1581) und den Zalogue Con
cCerning the Rights of fhe Crown and Fthe People of COLLAN 1601) hervorbrachten
Diese demokratis  en een der Protestanten trieben die englischen Puritaner 1n
den Bürgerkrieg VON der die königlichen OrrecnNte beschnitt, dem
Parlament und der Volksvertretung mehr aCcC gyab und etztlich der
erühmten ll 0,  109  S und dem Toleration Act VOIl 1689 SOWI1e den zahlrel-
chen Nachiolgeverfassungen des 18 ahrhunderts tTührte Und SO  ch Wareln

die demokratischen een der Protestanten auch Ausbruch der amerıkanı-
schen Revolution VOIl 1NAAO) der Entstehung der Staatlıchen und bundes
staatlichen Verlassungen zwischen 1776 und 1791 und, last, not least, IrS
Amendment und der darın garantıerten allgemeinen Relig1ons-, Rede-, Presse-
und Versammlungsireiheit beteiligt
Im medes 19 ahrhunderts ten sich ahlreiche Protestanten m1t anderen

A}



ZUSAaIMNINEN, die zentralen konstitutionellen HKormen VOI Ööderalismus und Frühneuzeılt-
HCGewaltenteilung auszuarbeiten und erweıtern und die Grundsätze der Rechts

eit und des yleichen CAutzes aller VOT dem Gesetz ME die as protestan-
tische

SUNg garantıeren. Sie etzten sich auch Tür die Abschafiung der Sklaverei, die Grundlagen
inrichtung oHentilicher Schulen, die eIorm der Ehe und Familiengesetz- der

Demokratieyebung, für Prohibition, Mälsigung und andere moralische Reformen SOWI1E für
die Erweliterung der politischen Rechte ein auch WE jede dieser Reformbe
strebungen die Presbyterlaner, Lutheraner, aptisten und andere Koniessionen
auerhafit 1n eher ONServative und eher progressive Lager auifspaltete. Einige
dieser protestantischen demokratischen Reiormen schlugen sich 1n der 0C1:;
Gospel-Bewegung nieder, die er Rauschenbüsch und se1INne Mitarbeiter
Iang des ahrhunderts diesseits und Jenselts des Atlantıks etablierten Zu den
späteren Vertretern der protestantischen demokratischen Theorie zählen Per
önlichkeiten WIe und einNno Niebuhr 1n Amerika SOWIl1e Karl
und Dietrich Bonhoefier 1n uropa 1Ne NaC.  XE erJüngung und eiorm der
Theorie erfolgte ınmittelbar nach dem Ersten und dem /weiten Weltkrieg.
eute Sind die me1lsten der europäischen Mainline Uurcnhnes aum der demo-
kratischen Mainstreampoliti beteiligt auch WEeEI1111 die Iutherischen en
nach WIe VOI moralischen Einiluss auft die öflfentliche Politik 1n Deutschland und
andinavien ausüben und ein1ıge anglikanische und evangelikale Intellektuelle
1n England und Schottland politischer erühmtheıit gelan Sind. Der Einfiluss
des ameriıkanischen Protestantismus auft die und 1n der emokrate ist benfalls
eher verschwommen und verwässert, ODWO den Schwarzen en, unter
reiormierten und evangelikalen kademikern, Menschenrechtlern und politi
schen Gruppen und in politischen ewegungen WI1e der 07a Majority und der
NISTIAN Coalition auch eute och Interessenverbände VON eiıner beachtlichen
intellektuellen und institutionellen 23018
en! der pO.  SC  € Einiluss des ainlıne-Protestantismus 1n Nordame
und Westeuropa Ende des ahrhunderts deutlich zurückgegangen 1ST, hat
1n Lateinameri1ka, irıka und steuropa und aufßerdem 1n üdkorea, Japan,
ongkong, China und einzelnen ebJjeten des indischen Subkontinents ZUSCNOM -
INle  S Insbesondere 1 Afrika, Lateinamerika und steuropa aben protes -
sche Missionskirchen unter der Knute laschistischer, sozlalistischer oder kolo
nlaler eglerungen ]  e  zehntelang als Schutzräume der Freiheit ngie Wiıe
ihre amerıkanıiıschen und europäischen Pendants WäaTlell auch diese en de
MOkrausc organıslert. S1e jenten als Zentren der Armenhilfe, der Bildung, des
Gesundheitswesens und der sozilalen 1n der Gemeinschafit S1e be
günstigten die Entstehung VOI Freiwilligenverbänden, yaben politischen DIiss1-
denten Zuflucht und unterstützte demokratische eiIiorm und Erneuerungsbe
WESUNZEN. Aufßerdem relatuıvierten S1e einheimische Sozialhierarchien, indem S1e
arau bestanden, die ın der Landessprache verTügbar machen, allen
Menschen eine Beruisausbildung ermöglichen und jede pO.  SC  € UTtorta
der uUuTtorıta: Gottes 1n ezug setizen Auf diese Weise aben protestantische
en 1n diesen lange ınterdrückten Gesellsc  en demokratische or  er



Demokratie und Oollwerke die UuTtokratıe bereitgestellt und spielen 1Un e1INe
und Schlüsselrolle 1n den demokratischen ewegungen, die 1n diesen Reglonen 1NZWI-

CMNristliche schen auf dem Vormarsch S1Nd.Geschich te
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Aus dem Englischen UDerse VOIl Gabriele eın

Dıe Katholische Aktıon und der
Ort der Kırche In der

Gesellschaft

Agenorfirighenti
eniıge Inıt1atıven oder Einrichtungen en 1n der Kirche die Bedeutung und
die Ausstrahlung der Katholischen on 1n ihren ZWEe] Ausprägungen, der
Allgemeinen und der Besonderen Katholischen Aktion S1e wuchs 1 Umield des
katholischen Gewerkschaftswesens und der Christdemokratie heran, die ihrer-
SEe1ITS Aaus der zweıten ase des Sozilalkatholizismus hervorgingen, die durch die


